
 
 

Werfertag 

Sonnabend, 15. August 2020 
Veranst.-Nr. 20 V0900043110403 

 

Veranstaltungsort: Lüchow, Sportanlage im Schulzentrum, Schulweg 4 

 

Beginn:  13.00 Uhr 

 

Wettbewerbe: Hammerwurf, Kugelstoßen, Diskuswurf, Speerwurf 

für Männer, Frauen, Senioren, Seniorinnen,  

männl. und weibl. Jugend U 20, U 18, U 16 und U 14,  

   Die Wettbewerbe Diskus und Speer sind Kreismeisterschaften  

 

Achtung neu: In allen Wettbewerben werden nur vier Versuche  

   durchgeführt 

 

Org.-Gebühren: Erwachsene 5,00 €, Jugend und Kinder 3.00 € je Disziplin.  

 

 

Auszeichnungen: Urkunden für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Urkunden  

  sind vereinsweise im Wettkampfbüro abzuholen. Siegerehrungen  

  finden nicht statt. 

 

Meldungen:  Meldungen nur online über www.ladv.de bis zum 10. August 2020, 

   Nachmeldungen sind nicht möglich 

 

Auskünfte:  Manfred Haacke, Tel. 05841-6796 (n. 20.00 Uhr). 

   E-Mail: mp.haacke@t-online.de 

 

Hinweise: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, 

Diebstählen und sonstigen Schäden.  

 

Die Kunststoffanlagen dürfen mit Spikes mit einer Dornenlänge von 

6 mm benutzt werden. 

 

Die Veranstaltung wird nach den Internationalen Wettkampfregeln, 

Ausgabe 2018, und der Deutschen Leichtathletikordnung (DLO), 

Ausgabe 2018, durchgeführt. 

 

Sportgeräte sind mitzubringen bzw. werden in Einzelfällen zur 

Verfügung gestellt, werden individuell genutzt und auch von 

Helfern nicht berührt. Die Aktiven holen ihr Gerät während des 

http://www.ladv.de/


Messvorganges. Das Gerät wird anderen Aktiven nicht zur 

Verfügung gestellt. Die Regel 187.2 der IWR findet somit 

keine Anwendung. 

 

Der Zeitplan wird nach Meldeschluss über ladv.de 

veröffentlicht. 

 

   Hinweis zum Datenschutz: 

Die für eine Veranstaltung gemeldeten personenbezogenen Daten 

(Name, Vorname, Verein, Geburtsjahr, gegebenenfalls Adresse und 

Leistungen) und Fotos werden nur für Zwecke der Veranstaltung 

gespeichert und verwendet. Mit der Meldung für diese Veran 

staltung werden die Satzungen und Ordnungen des Deutschen 

Leichtathletik-Verbandes (DLV) sowie die für die jeweilige Veran-

staltung geltenden Teilnahmebedingungen anerkannt. Ferner sind 

die Teilnehmer/innen einverstanden, dass Name, Vorname, Verein, 

Geburtsjahr, Leistung und Platzierung in Ergebnislisten (Internet, 

Papier, Presse) und Bestenlisten veröffentlicht werden. Dies gilt 

auch für Fotos im Zusammenhang mit der Veranstaltung. Wird dies 

nicht akzeptiert, kann an der Veranstaltung nicht teilgenommen 

werden 

 
Voraussetzungen und Beschränkungen zur Durchführung einer Leichtathletikveranstaltung auf 

der Sportanlage in Lüchow aufgrund der Corona-Krise 

Ein Wettkampf unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen 

ist im Freien unter Minimierung von Risiken auch für Risikogruppen möglich. 

Die Sicherheitsvorkehrungen zur Umsetzung des Wettkampfes im Einzelnen: 

 Die einzelnen Disziplinen finden nur in Kleingruppen von bis zu 15 Sportlern statt. 

 

 Für alle Sportler*innen ist eine Belehrung über die Verhaltens- und Hygiene-

standards, durchzuführen. 

 

 Der Wettkampf muss unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 2 m durch-

geführt werden, so dass direkter Körperkontakt vermieden wird.  

 

 Mit der Meldung zur Veranstaltungen wird bei Minderjährigen das Einverständnis 

des/der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme vorausgesetzt. 

 

 Sportler*innen, Trainer*innen und Helfer*innen mit Krankheitssymptomen oder 

Kontakt zu Corona-Infizierten dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

 



 Zuschauer, Eltern, Großeltern und andere Begleitung, ausgenommen sie sind als 

Helfer*innen tätig, haben keinen Zutritt zur Sportanlage. 

 

 Für den Wettkampf ist eine Anwesenheitserklärung, in der sich alle –auch 

Helfer*innen und Trainer*innen - mit Name/Vorname, Adresse und Telefon 

eintragen, abzugeben. Die Erklärungen werden vom SC Lüchow drei Wochen 

aufbewahrt und danach datenschutzkonform vernichtet. 

 

 Trainer*innen und Helfer*innen tragen grundsätzlich Mundschutz, wenn der Abstand 

von 2 m nicht eingehalten werden kann und wenn nicht (medizinische) Ausnahme-

voraussetzungen vorliegen. Athleten*innen tragen Mundschutz vor und nach dem 

jeweiligen Wettbewerb. 

 

 Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Toiletten dürfen nur einzeln genutzt 

werden. 

 

 Sportgeräte sind mitzubringen bzw. werden in Einzelfällen zur Verfügung gestellt, 

werden individuell genutzt und auch von Helfern nicht berührt. Bei den Wurfwett-

bewerben holen die Aktiven ihr Gerät während des Messvorganges. Das Gerät wird 

anderen Aktiven nicht zur Verfügung gestellt. Die Regel 187.2 der IWR findet somit 

keine Anwendung. 

 

Wenn Sportler*innen und andere Beteiligte, die Regeln nach Ermahnung nicht beachten, 

sind sie vom weiteren Wettkampf vom Veranstaltungsleiter auszuschließen und müssen 

die Sportanlage unverzüglich verlassen. 

Die umfassenden Einschränkungen des Wettkampfbetriebes erfordern von allen eine große 

Aufmerksamkeit und bedeuten, dass wir von einer Normalität eines Leichtathletikwett-

kampfes noch weit entfernt sind. Sie sind aber für die Sicherheit und den Schutz unserer 

Gesundheit erforderlich 

 

  

 
 


